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KREISVERWALTUNG 

COCHEM-ZELL 

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL 0 POSTFACH 1320 @ 56803 COCHEM 

BIM-k 0224/2009 AUFGABENBEREICH IMMISSIONSSCHUTZ 

IHR SCHREIBEN 

UNSER AKTENZEICHEN BIM-K 0224/2009 
(BEI ANTWORT BITTE ANGEBEN) 

DATUM 09.09.2011 

Vorhaben Errichtung und Betrieb von vier Windkraftanlagen; 
2 x E82, NH: 84,58 m, Rotord.: 82 m 
1 x E82, NH 98,38 m, Rotord.: 82 m 
1 x E53, NH 73,25 m, Rotord.: 53 m 

Gemarkung Düngenheim, Flur 6, Flurst. 94-97 und Flur 10, Flurst. 81-83 
Gemarkung Gamlen, Flur 6, Flurst. 194-197 
Vollzug des Bundes-lmmissionsschugesees: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß § 6 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz BImSchG) vom 26.09.2002 (BGBl 1 S. 3830) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 BlmSchG 
sowie den §§ 1 und 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV) vom 
14.03.1997 (BGBl. 1 S. 504) und Nr. 1.6, Spalte 1 des Anhangs der 4. BlrnSchV, jeweils in der 
zu Zeit geltenden Fassung, erteilen wir Ihnen 

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

zur Errichtung und zum Betrieb von insgesamt vier Windkraftanlagen; 

zwei Windkraftanlagen des Typs Enercon E82, Nabenhöhe 84,58 m, Rotord. 82 m, 2,0 MW 
eine Windkraftanlage des Typs Enercon E82, Nabenhöhe 98,38 m, Rotord. 82 m, 2,0 MW 
und eine Windkraftanlage des Typs Enercon E53, Nabenhöhe 73,25 m, Rotord. 53, 
0,8 MW 
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Immissions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen 

La90 rm: 

1 2 0 

Der Schaille-istungspegel der o.g. beantragten Windkraftanlage WKA 1 vom Typ Enercon E-
82 mit der Nabenhöhe von 85 m darf gemäß dem 2. Nachtrag zur Geräuschimmissions 
prognose Nr. 10.061-5 vom 30.05.2011 zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr 103,8 
dB(A) nicht überschreiten. 

2. Der Schallleistungspegej der o.g. beantragten Windkraftanlage WKA 3 vom Typ Enercon E-
53 mit der Nabenhöhe von 73 m darf gemäß dem 2. Nachtrag zur Geräuschimmission.. 
prognose Nr. 10.061-5 vom 30.05.2011 zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr 101,4 
dB(A) nicht überschreiten. 

3. Die beantragten Windkraftanlagen WKA 2 vom Typ Enercon E-82 mit der Nabenhöhe von 
85 m und WKA 4 vom Typ Enercon E-82 mit der Nabenhöhe von 98 m dürfen entsprechend 
dem Antrag zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr gemäß dem 2. Nachtrag zur Ge-
räuschimmissionsprognose Nr. 10.061-5 vom 30.05.2011 nichtbetrieben werden. 

Die Abschaltung zur Nachtzeit muss durch automatische Schaltung (z. B. mittels Zeitschalt-
uhr) erfolgen. Die Schaltung ist gegen unbefugte Änderung zu schützen (z. B. durch Pass-
wort). Bei Ausfall oder Störung der automatischen Schaltung ist automatisch ein Alarm (ggf. 
an die Fernüberwachung) zu geben. 

4. Die beantragten Windkraftanlagen dürfen keine Ton- und lmpulshaltigkeit gemäß TA Lärm 
98 aufweisen. 

5. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den lmmissionsrichtwert zur Nachtzeit um 
nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

6. Da die beantragten Windkraftanlagen WKA 2 und 4 aus Gründen des lmmis-sionsschutzes 
nachts abgeschaltet werden müssen, sind sie mit einer entsprechenden Aufzeichnung über 
die Abschaltung zu versehen. Die aufgezeichneten Anlagendaten sind 1 Jahr aufzubewah-
ren und auf Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Ge-
werbeaufsicht Koblenz, in Klarschrift vorzulegen. 

Schattenwurf 

7. Die beantragten vier Windkraftanlagen sind mittels Schattenwurfabschalteinrichtung so zu 
betreiben, dass der Grenzwert der Beschattungsdauer von 30 Minuten pro Tag und die ast-
ronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer (worst case) von 30 Stunden bzw. die tat-
sächliche meteorologische maximale Beschattungsdauer (real) von 8 Stunden innerhalb 
von 12 aufeinander folgenden Monaten an' folgenden Immissionsol-ten bei Addition der Zei-
ten aller schattenwerfenden Windkraftanlagen (Gesamtbelastung) nicht überschritten wird: 

IAP C Im Kirchenbungert l9Düngenheim 
IAP Q Im Kirchenbungert 20Düngenheim 

An dem Immissionsort 

IAP G Eulgemer Mühle Eulgem 
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darf kein zusätzlicher Beitrag zum Schattenwurf mehr durch die beantragten WKA ent-
stehen, weil die v . g. Grenzwerte durch die Vorbelastung bereits aus-geschöpft werden. 

Hinweis:  
Bei Einsatz einer AbschaltautOmatik, die keine meteorologischen Parameter berücksichtigt, 
ist die BeschattungSdauer auf die astronomisch mögliche Beschattungsdauer von 30 Stun-
den innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten zu begrenzen. Wird eine Abschaltau-
tomatik eingesetzt, die meteorologische Parameter berücksichtigt (z. B. Intensität des Son-
nenlichts), ist die ßeschattungsdauer auf die tatsächliche Beschattungsdauer von 8 Stunden 
innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten zu begrenzen. 

8. An den Immissionspunkten sind alle für die Programmierung der Abschaltein-richtungen er-
forderlichen Parameter exakt zu ermitteln. Bei der Programmierung der Abschalteinrichtun-
gen der hinzukommenden Windkraftanlagen muss die Vorbelastung durch bestehende 

Windkraftanlagen berücksichtigt werden. 

9. Die ermittelnden Daten zu Sonnenscheindauer, Abschalt-, und Beschattungs-zeiträUmen 
müssen von der Abschalteinheit für jeden lmmissionSaUfPunkt registriert werden. Ebenfalls 
sind technische Störungen des Schattenwurfmoduls zu registrieren. Die registrierten Daten 
sind 3 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, Regionalstelle Ge-werbeaufsicht Koblenz, in Klarschrift vorzulegen. 

10. Lichtreflexionen durch die Rotoroberfläche sind zu vermeiden. Für die Rotor-oberflache sol-
len mittelreflektierende Farben und matte Glanzgrade verwendet werden. 

Arbeitsschutz 

11.Betriebseinrichtungen, die regelmäßig gewartet werden, müssen gut zugänglich sein. Hier-
zu sind ausreichend bemessene Steigleitern, Ruhebühnen, Arbeitsbühnen und dergleichen 
vorzusehen, die mit Geländern bzw. Hand-, Zwischen- und Fußleisten ausgestattet sein 

müssen. 

12. Die Steigleiter muss den Anforderungen der unfallverhütungsvOrschrift „Leitern und Tritte" 
(BGV D36) entsprechen. Die Steigleiter muss mit Einrichtungen aus-gerüstet sein, die den 
Einsatz von Steigschutz ermöglicht. Diese Einrichtungen müssen DIN EN 353-1 " Persönli-
che Schutzausrüstung gegen Absturz; 5teig5chutzeinriChtungen mit fester Führung" ent-

sprechen. 

13. Die Steigleiter darf nur mit Steigschutz i.V.m. persönlicher Schutzausrüstung benutzt wer-
den. Dafür sind mindestens folgende persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen und 

deren Benutzung anzuweisen: 
Auffanggurt mit Steigschutzösen 
Falldämpfer 
Halteseil und Verbindungsmittel 
Schutzhelm 
ggf. Gehörschutz. 

14. Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen Absturzgefahren von mehr als 1 m bestehen, 
oder die an Gefahrbereiche grenzen, müssen mit Einrichtungen (z.B. Umwehrungen) ver-
sehen sein, die verhindern, dass Arbeitnehmer abstürzen oder in die Gefahrbereiche gelan-

g en. 

15. Es ist eine Sicherheitsbeleuchtung zu installieren. Diese muss die Anforderungen nach der 
Technischen Regel für Arbeitsstätten „5icherheitsbeleüchtuflg, optische Sicherheitsleitsys-


